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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1950

Norm

ZPO §575 Abs3

Rechtssatz

Um dem Titel die Vollstreckbarkeit zu erhalten, muß der Betreibende nicht nur den Exekutionsantrag stellen und die

Exekution anmelden, sondern auch sonst alles tun, um zur ordnungsmäßigen Durchführung beizutragen und auch für

die Erfüllung seiner eigenen Verp9ichtung sorgen. Ist er verp9ichtet, Zug um Zug gegen die Räumung eine

Ersatzwohnung beizustellen, so muß er diese real im Exekutionsantrag anbieten und auch selbst über sie verfügen

können.
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